
Planzeichenerklärung

Es gilt die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990

(BGBI. 1991 I  S. 58)

1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 4, 10 und 11 BauNVO)

                         Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet - Hafen/Infrastruktur (§ 11 BauNVO)

                        Sonstiges Sondergebiet - Promenade (§ 11 BauNVO)

Sondergebiet, das der Erholung dient - Ferienhausgebiet (§ 10 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet - Segelverein (§ 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet - Fischereibedarf (§ 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet - Hafenmeister (§ 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet - Gastronomie (§ 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO)

      Grundflächenzahl als Höchstmaß

        II                Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

       FH              Firsthöhe in m als Höchstmaß über Bezugspunkt

Höhenlage des Fertigfußbodens im S02 und Höhenlage der

als Promenade ausgebildeten Verkehrsfläche über HN

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

offene Bauweise

SO1

SO2

SO3

SO4

SO5

SO6

SO7

GRZ

o

WA

OK 2,6 m

Parkplatz

Aufstellfläche für die Feuerwehr mit frostfreier Löschwasser-

entnahmestelle

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Abwasserbeseitigung

Hauptabwasserleitung (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Teichüberlauf, unterirdisch

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                         Grünflächen

Molenplatz, öffentlich

Netzplatz, öffentlich

Spielplatz, öffentlich

Schilfgürtel, öffentlich

Abstandsgrün, öffentlich

Zäsurgrün, öffentlich

Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB, § 1a BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Anpflanzen von Bäumen

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im

Sinne des Naturschutzrechts - geschütztes Biotop

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätzen

und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 u. 22 BauGB)

Stellplätze

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche

Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen beson-

dere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten

erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 und Abs. 6 BauGB)

                          

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

                         (§ 9 Abs. 7 BauGB)

                        Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

St

SATZUNG DER GEMEINDE OSTSEEBAD INSEL POEL

über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Hafen Kirchdorf / Niendorf"
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2. Darstellungen ohne Normcharakter

                        vorhandene bauliche Anlagen

                        vorhandene Flurstücksgrenzen

                        Flurstücksnummern

Böschung

                         Bemaßung in m

                         künftig fortfallend

vorgeschlagene Parzellierung

5,0

abweichende Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

nur Hausgruppen zulässig

                         Baugrenze

Baulinie

Dachneigung

Hauptfirstrichtung

Satteldach, Krüppelwalmdach, Walmdach

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

                         Straßenbegrenzungslinie                         

                         Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

geschwindigkeitsreduzierter Bereich - mit lfd. Nummerierung

Hafen-, Segelverein- und Promenadenerschließung

Promenade

Promenadenerschließung

Fußgängerbereich
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